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Amtitsverständnıis und Abendmahlsgemeinschaft

Eın Bericht über die Entwicklung se1it dem Z weıten Vatikanischen Konzil

iNanll wahrhaben 111 oder nıcht, die Publikation des emorandums der sechs
deutschen ökumenischen Universitätsinstitute ZUrTr „Reform und Anerkennung kirch-
licher AÄmter“ hat die selit dem Konzıl auf den verschiedenen Nıveaus des kirchlichen
Lebens angelaufenen Diskussionen 1n ıne NEUE Phase gebracht. Wenn ina  ; i1ne
kritische Auseinandersetzung herantritt scheint unerläßlich se1n, die wichtig-
sten Ereignisse der vorhergehenden Jahre 1Ns Auge fassen. Um nıcht austührlich

se1n, begnügen WIr unls damıiıt, die Entwicklung der Dınge in den dreı etzten Jahren
darzulegen.

An den Anfang stellen WIr die Formulierung, 1n der das Konzıil seine Posıtion 1n der
Frage der ersehnten Abendmahlsgemeinschaft zwischen den getIreNNTtLEN Kirchen fixiert
hatte;: dabej beschränken WIr unls auf die Beziehung den reformatorischen Kirchen,
wıewohl klar ISt, dafß ıne solche Beschränkung ıhre Getahren hat: denn echte Oku-
menızıtät kann immer 1Ur 1mM Blick auf die Nn getrenNNte Christenheit geben.
Sonst äuft INa  - Gefahr, dafß mMa  ; durch dieselbe Regelung, durch dıe 9808  - in dem
einen Bereich Zur Versöhnung kommt, 1in dem anderen Bereich NEUEC Entzweıung
stiftet.

Das Konzıil Begınn des Dıalogs

Liest InNnan die Aussagen des Konzıils im Kapbpitel des Okbumenismusdekrets (Nr 223
1m Licht der nachfolgenden Ereignisse, dann springt einem das Vorläufige und Oftene
der damals bezogenen Positionen 1in die Augen. Wenn wahr 1St, dafß „die Tautfe
eın sakramentales Band der Einheit 7wischen allen, die durch s1e wiedergeboren sınd,
begründet“, dann mochte Nan noch cehr betonen, da{flß „die Taute 1Ur eın Anfang
und Ausgangspunkt 1St, da s1e aut die Erlangung der Fülle des Lebens hinzielt“,
die GESE durch „das vollständige Bekenntnis des Glaubens“, durch „die völlige FEın-
gliederung 1in dıe Heilsveranstaltung, w1ie S1e Christus gewollt hat“ und durch „dıe

Sıehe 27 den Aufsatz VO  3 Kasper, kumenischer OnNsenNs ber das kırchliche Amt? ın diesem
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vollständige Einfügung 1n die eucharistische Gemeinschaft“ gegeben 1St. Es blieb doch
als bereits gegebene Realität die breite Basıs der 1ın der Taute (und 1n dem gemeınsamen
Glauben den 1n Christus sich oftenbarenden dreifaltigen (SOFfT und 1n der gemeın-

Heıiligen Schrift) gründenden Gemeinschaft, iıne Feststellung, die konkreten
Konsequenzen drängte. Wenn gleicher Stelle 1mM Blick auf das protestantische
Abendmahl auch noch nachdrücklich betont wurde, dafß dort A N.OT allem WECRC
des Fehlens des Weihesakramentes die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit
(substantıa) des eucharistischen Mysteriums nıcht bewahrt“ sel, dann zeigte der ab-
schließende Satz dieses Abschnitts, dafß damıt nıcht ein für allemal dıe Türen VeI-

schlossen se1in sollten. Vielmehr wurden alle Christen aufgerufen, „dıe Lehre VO

Abendmahl des Herrn, VO  e den übrigen Sakramenten un VO den Dienstämtern“
um Gegenstand des Dialogs machen doch ohl deshalb, weıl In  = überzeugt
Wal, daß eın solcher Dialog el1nes Tages Zur Überwindung der Trennung führen kann.

Dieser Dialog SETZiIE auch yleich nach dem Konzil eın theoretisch und praktisch.
Es Wr angesichts der auch on beobachtenden Verlagerung der Dınge VO  a der
Orthodoxie DA Orthopraxie nıcht verwunderlich, daß dıe Diskussionen der Theo-
logen und dıe Stellungnahmen der Kirchenleitungen oftmals VO  3 der Ungeduld der
„Okumeniker AB (Irt“ überrundet wurden. Die Weıisungen des Okumenischen Direk-
FOTLUMS das wel Jahre nach dem Konzıil erschien, Lrug diesem Tatbestand insotern
Rechnung, als iıne beschränkte, einselt1ige Zulassung evangelischer Christen 7086

katholischen Eucharistıie 1n Sanz bestimmten Sıtuationen („bei Todesgetahr und 1n
schwerer (c) gestattete und den Bischöfen die Möglichkeit eröftnete, auch S
anderen dringenden Notfällen“ eın gleiches erlauben. Die Möglıchkeıit, da{fß eın
katholischer Christ, „selbst &E sich 1n derselben Kage befindet“ protestanti-
schen Abendmahl teilnımmt, wurde kategorisch abgelehnt.

Schon die Tatsache, dafß bereits Januar 1970 das römische Finheitssekretariat
ernNeut die bisherige Regelung einschärfte, äßt erkennen, da{fß die faktische Entwick-
lung der Dınge anders verlief. Die gewählte Formulierung W ar betont behutsam:
5  16 katholische Kirche sieht keinen Grund, gegenwärtig (!) die angegebene Norm

andern Bevor eın anderes Verhalten 1n diesem Bereich der gemeiınsamen Eucha-
ristie in Frage kommen kann, müdfßÖte mi1t Sicherheit teststehen, da{flß iıne eventuelle
Änderung mM1t dem Glaubensbekenntnis der Kirche 308  u übereinstimmt und dem
geistlichen Leben der Gläubigen um Nutzen ISt.:  < Die Eventualität eıner Änderung
1St also offengelassen.

TIrotz dieser römischen Stellungnahme INg dıe Entwicklung unauthaltsam weıter.
S50 lagen der Plenarversammlung des holländischen Pastoralkonzils (Aprıil 1970
einschlägige Empfehlungen MI E „Anerkennung der ‚ Tischgemeinschaft und des Amtes‘:
Das Pastoralkonzil spricht den Wunsch Aaus, da{fß die Implikationen der geschlossenen
Übereinkünfte der gegenselitigen Anerkennung der Taute in die Praxıs umgesetzt

Erschienen als der „Nachkonziliaren Dokumentation“ (Irıer
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werden. Diese UÜbereinkünfte schließen ıne ZeW1sSeE Anerkennung des Kirche-Seins
der anderen Kiırchen eın Von der Anerkennung der Taufe her sollte deshalb nach
Möglichkeiten der Tischgemeinschaft und der Amtsanerkennung gesucht werden.“

Anderswo suchte INa  - Modelle entwickeln, nach denen iInNna  - ohne solche AÄAmts-
anerkennung, somı1t Voraussetzung der VO Konzil gemachten Vorbehalte g_
genüber der protestantischen Abendmahlsfeier, einer treilich beschränkten wech-
selseıtigen Zulassung Z FEucharistie gelangen könnte. Repräsentativ sınd die ber-
legungen, die Vorgrimler auf der Schweizer ÖOÖhumenischen Akademikertagung
(November vOortrug Er unterscheidet VO  - der „sakramental-realen Gegenwart
Christ1i“, dıie nach katholischem Verständnis 1mM protestantischen Abendmahl nıcht
gegeben iSt; die „pneumatisch-reale Gegenwart CSr die überall dort gegeben iSt,

na  u sıch 1n Glaube und Liebe ZUuU gemeinsamen Herrn versammelt. Der katho-
lische Christ, der VO1 seınem Gewiıissen her sıch gedrängt und berechtigt fühlt, dem
protestantischen Abendmahl etw2 m1t seinem nicht-katholischen Ehepartner teil-
zunehmen, würde dann dies Abendmahl Snur als Zeichen der „pneumatisch-realen
Gegenwart Christi“ empfangen. Er würde somıt keineswegs sein eigenes katholisches
Eucharistieverständnıis 1n Frage stellen.

och die hier entwickelte Verhaltensnhorm hatte nıcht 1LUF dies sıch, da{ß
tast unmöglich 1St; dem Durchschnittschristen den Unterschied zwischen den beiden
Weısen VO „Real-Gegenwart Christi“ klarzumachen:;: Ss1e CITERTE auch dadurch Beden-
ken, dafß S1e keine echte „Parıtät“ zwischen den beiden Kirchen bzw. deren Eucha-
ristievorstellungen gewährleistete, da Ja NUr die katholische FEucharistie als vollgül-
tige Eucharistie anerkannt wurde. Demgemäfß richtete siıch das Bemühen der Theologen
darauf, alles aufzubieten, die noch bestehenden Differenzen auszuraumen. Im
Grund Z1iNng wel Fragenkreise: den Erweıs eınes gemeinsamen Eucharistie-
verständnisses un die wechselseitige Anerkennung des Amtes. Wır übergehen
hier die mannigfachen Bemühungen die Abklärung des erstgenannten Problem-
kreises und konzentrieren unls einzZ1g aut die offensichtlich viel schwierigere Frage
nach der Amtsanerkennung.

Zur rage der Anerkennung der Ämter

Im Lauf des Jahres 1971 wurde 1n Deutschland das 1im Vorjahr 1n den USA CI -

schienene Buch „Eucharıst an Mınıistry“ bekannt: enthält die Ergebnisse eınes
oftiziellen lutherisch-katholischen Gesprächs. In der gemeinsam erarbeiteten 59-Punkte-
Erklärung richten die eilnehmer die Kirchenleitungen dıe Empfehlung CN-
seıtiger Amtsanerkennung. Soweılt in der reformatorischen Kirche die episkopale

In Interkommunion: Hofinungen bedenken, hrsg. H Stirniımann (Freiburg/Schweiz
13
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Sukzession verloren sel, könne in  - sich mM1t der „presbyteralen Sukzession“ (Ordina-
t10N durch eınen einfachen Priester bzw Pastor) begnügen, da die Ausgliederung des
einen Amtes 1n die 7 WEe1 Stufen Bischof-Priester ein kirchlichen Rechts sel. Bezüglıch
der Sakramentalıität der „Ordinatıon“ glaubt in  - iın der Sache cselbst ein1g se1nN:
Die Ordinatıon 1St Einsetzung in eınen besonderen Dienst der Kırche:; S1e schließt ine
abe des Heiligen Geistes ein: S1e oilt für das N: Leben und 1St SOMIt unwieder-
holbar. Hınter diesem Sachkonsens dürte die Frage, 1n welchem Sınn die Ordination
als „Sakrament“ verstehen sel, zurücktreten. Im übrıgen gylauben dıe katholischen
Teilnehmer ARINS der Tatsache, dafß 1 Konzıil auch die reformatorischen Gemeinschaf-
ten als „Kiırchen“ (ın analogem Sınn) anerkannt worden se]len entnehmen können,
dafß damıt auch das retormatorische Amt katholischerseits anerkannt sel1.

Zu aÜhnlichen Ergebnissen kam auch der Tübinger Theologe Kasper in seinem
Autsatz Zr rage der Anerkennung der AÄmter 1ın den lutherischen Kirchen“ Die
besondere Bedeutung dieser Studie liegt darın, da{fß S$1e 1mM Blick auf die Abschlufß-
sıtzung der gemeinsamen Studienkommission 7zwischen dem Lutherischen Weltbund
und dem römischen Einheitssekretariat 1ın Malta —2 Februar konzipiert
WAal. In ausdrücklicher Bezugnahme auf das oben besprochene amerikanische Papıer
111 Kasper „ein pPaar der geläufigsten Argumente untersuchen, die katholischerseits
ZuUuUr Nichtanerkennung des Amtes 1n den lutherischen Kirchen vorgebracht werden“
(98 Es 1St. wichtig, diese selbstauferlegte Beschränkung der Thematik A Kenntnis

nehmen. Im wesentlichen behandelt die Studie W Ee1 Punkte: dıe „presbyterale
Sukzession“ und die Frage nach dem „Sınn der apostolischen Sukzession“. Zum ersten

Thema stellt Kasper test: In der katholischen Kirche xibt nıcht LLUT einzelne Fälle
VO  w Ordination VO  3 Priestern durch Priester, sondern auch iıne diesbezügliche ehr-
hafte Tradıtion; lehramtliche Gegenäußerungen gibt nıcht: TIrıent hat nıchts über
die Gültigkeit oder Ungültigkeıit der AÄmter 1n der lutherischen Kirche ZESABT Die
Verwerfung der Gültigkeit der lutherischen AÄmter 1St ine nachtridentische Theolo-
genmeinung, ohne dogmatische Verbindlichkeit.

Zur anderen Frage, nämlich nach dem Sınn der apostolischen Sukzess1ion, betont
Kasper, dafß die Sukzession der Amtsnachfolge iınnerhalb der Success10 fidei der (Ge-
samtkirche sehen IS 1e Frage der Anerkennung des Amtes Ääuft auf die viel
umfassendere Frage der Anerkennung eıner kirchlichen Gemeinschaft als wahre Kirche
Christi, als Kirche 1n der Nachtfolge des apostolischen Glaubens, hinaus“ (105
Das Zweıte Vatikanum hat m1t seinem gestuften Kirchenbgegrift „die anderen kirchli-
chen Gemeinschaften 1n analoger Weıse als Kirchen anerkannt“ (106); 1m gleichen
Sınn könnte s1e dann auch das Amt 1n diesen Gemeinschaften als „apostolisch“ MNeCI=

kennen

Dagegen vgl ber Hamer, 1n ! Catholica 76 (1972) 146—-171
In Theol Quartalschrift 151 (19741) 971
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Das Malta-Papier

Dıie VO  \ Kasper vorgetragenen Überlegungen haben 1n dem Bericht der evangelisch-
lutherischen/römisch-katholischen Studienkommission, dem 50 „Malta-Papier“, ıhren
Niederschlag gefunden Der Bericht betont nachdrücklich die geschichtliche Relativität
der konkreten Struktur des kirchlichen Amtes. „Diese Einsichten 1n dıe Geschichtlich-
keıit der Kirche haben auch Veränderungen im theologischen Verständnis des
kirchlichen Amites geführt Dies ermöglicht Uuns, auch heute Umstrukturierungen
1NS Auge fassen“ Wiıchtig 1St die LEUEC Deutung der apostolischen Sukzession
des Amtes S1€e hatte 1n der frühen Kirche primär be] der Abwehr VOIN Irrtümern die
Bedeutung eines Zeichens für die unverletzte Übertragung des Evangelıums; VO

einer Unabdingbarkeit für die Kirche aller Zeiten wırd nıchts ZESART. Mıt Befriedi-
Zung stellt das Papıer fest, daß „dıe katholische Tradition einzelne Fiälle der rdi-
natıon VO  } Priestern durch Priester kennt, welche als gültig anerkannt werden“
Die Frage, ob die Ordination eın Sakrament 1St, 1St VOTr allem „terminologischer Art“
Da auch bezüglich der Bedeutung des „priesterlichen Charakters“ die heutige katho-
lısche Theologie vVon einem „einseltigen metaphysischen Verständnis“ ZUgunsten einer
mehr funktionalen Auffassung abrückt, steht der Empfehlung der gegenseltigen An-
erkennung des Amtes eigentlich nichts mehr 1m Weg „  O katholischen Teilnehmer
sind überzeugt, da{fß S1e 1im Licht der HEUGFTEHN biblischen und historischen Erkenntnisse
W1e auf Grund der ökumenischen Erfahrung VO Wirken des Heıiligen (Gelistes in
den anderen Kirchen die tradıitionelle Verwerfung der Gültigkeit des lutherischen
Amtes LECU überdenken mussen. Die Anerkennung des kirchlichen Charakters anderer
kirchlicher Gemeinschaften (durch das Konzil) kann theologisch als EPSTLeT: Schritt ZUr

AÄAnerkennung des Amtes dieser Kirchen interpretiert werden“ Damıt stellt
sıch das Problem der Abendmahlsgemeinschaft 1n Weise“

Das 1n der Herderkorrespondenz veröffentlichte Malta-Papier hatte ine iırre-
führende Einmütigkeıit der der Schlußsitzung beteiligten Theologen vorgetäuscht.
Das wurde offenbar, als eın Vierteljahr spater die Sondervoten VO  . fünt der insgesamt
vierzehn Theologen bekannt wurden Der evangelische Theologe Conzelmann
W1es darauf hın, da{fß SIr manchen Punkten keine einheitliche ‚Jutherische‘ Meınung

über Wesen und Bedeutung des Apostelamts, darüber hinaus des Amtes über-
haupt, der Ordination uUuSsSW.,. besteht“. Desgleichen verwahrt sich „dıe histo-
rische Relativierung der Wahrheitsfrage“, W1e S1e sich 1n Nr 24, und 63 des Papıers
ausspricht. Im Sondervotum der katholischen Theologen Bischof Martensen und Pro-
tessor Vögtle wırd daraut hıngewiesen, daß nach katholischem Verständnis Eucha-
ristie und Amt „schlechthin nıcht werden können“. „Auch 1 Ausnahmefall
kann ıne Eucharistiefeier ohne Amt:-nicht geben.“ Es se1 den katholischen Kirchen-

6  ß Herderkorrespondenz 25 (1971) 536—544, jer 541—544
KNA-Kritischer ökumenischer Informationsdienst, 1972
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autoritäten nıcht anzuraten, „unabhängig VO  » der Frage der Amtsanerkennung bei
besonderen Anlässen erlauben, bei niıcht-katholischen Gottesdiensten das heilige
Abendmahl empfangen.“ Der katholische Theologe Schürmann macht darauf
aufmerksam, daß „das einheijtlich verstandene und gewertete (!) lutherische Amt
1n der Wirklichkeit der heutigen lutherischen Kirchen bzw. 1m lutherischen Welt-
bund nıcht geben dürfte“. Dıie „Empfehlung dıe kirchlichen Autorıitäten“, dıe 1in
Nr ausgesprochen iSt: veEIMAS Schürmann Cn der dort au  en „Unklar-
e1it hinsichtlich einer gemeinsamen Lehre VO Amt und SCH der „pastoralen Ver-
antwortun der Kirchenleitungen 1LUFr 1m Sınne einer begrenzten Zulassung AT e1ge-
nen Abendmahlsteier verstehen“. Auch Professor Wıtte 5 ] VO  3 der Gregoriana
ın Rom betrachtet die Befürwortung, da{fß die kirchlichen Autoritäten „gelegentliche
kte der nterkommunion ermöglıchen als wıissenschaftlich und pastoral verfrüht“.
nI bın der Überzeugung, dafß 1ın der heutigen Sıtuation die Kommuissıon katholischer-
se1its nıcht mehr hätte aussprechen sollen als die Befürwortung, da{f die kirchlichen
Autoritäten, auf Grund der schon vorhandenen Gemeinsamkeiten 1im Glauben un
Sakrament.. gelegentliche kte der begrenzten Zulassung 7ADRe eigenen Abend-
mahlsteier (etwa bei ökumenischen Anlässen oder 1n der Mischehenseelsorge) C1I-

möglichen.“
Wer angesichts dieser wachsenden Polarisierung der Standpunkte innerhalb der

katholischen Kırche hinsichtlich der Interkommunionsfrage VO den „Pastoralen Rıcht-
hinien ZUY Offenen Kommunion“ , die das römische Einheitssekretariat Junı fest-
legte und Juli 1972 veröffentlichte ine eindeutige Klärung hatte,
mußte enttäuscht werden. Das Dokument hatte sıch, w 1e schon der Titel zeigt, nıchts
anderes um Ziel ZESETZT, als die 1im Okumenischen Direktorium vorgesehene gelegent-
lıche Zulassung VO  - Nichtkatholiken ZUrF:. katholischen Eucharistie präzısıeren un
theologisch abzusichern. Der Tenor des Dokuments SE eın pastoral. ıne theologisch-
kritische Stellungnahme AT Frage der Anerkennung des Amtes 1n den reformatorischen
Kırchen, ZUTLC Problematik der apostolischen Amtssukzession und der Sakramentalıität
der Ordination War bewulfst vermieden:;: ebenfalls bleibt die etwaıge Möglichkeit eınes
(gelegentlichen) Zutritts katholischer Christen Zzu protestantischen Abendmahl ausgc-
klammert. Immerhin ze1ıgt die Tatsache, da{fß INa  3 die Fälle einer (einseitigen) Zulas-
SUung VO  - Protestanten ZUT: katholischen Eucharistie über die 1m Direktorium VOISC-
sehenen Fälle hinaus ausweltet un die Zuständigkeıit der Bischöfe bei der Beurteilung
VO Sondersituationen unterstreicht, da{ß INa  a sıch des wachsenden Drucks VO  3 der
Basıs her bewußt 1St

Gegenüber manchen ungeduldigen Drängern betonen die VO  3 der Deutschen Bischofs-
konferenz 1m September 1972 herausgegebenen Ausführungsbestimmungen, daß die
Eucharistie „zunächst nıcht Ausdruck UuUNsSerTes menschlichen Willens ZUrLF Gemeinschaft 1st,
sondern Vermächtnis des Herrn Deshalb können WIr Menschen, kann auch die

Ebd., 1972
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Kirche nıcht nach Belieben über dieses Vermächtnis verfügen.“ uch hier wırd also
den VO  ; den Theologen und den theologischen Studienkommissionen aufgeworfenen
Fragen keine Stellung bezogen.

Die Gruppe VO  e} Dombes

Im Frühjahr 1972 erschienen 1ın Frankreich we1l wichtige ökumenische Dokumente,
in denen über die „Grundlagen für eınen Konsens über die Eucharistie“ (I) und über
das „Kirchliche Amt“ (I1) gehandelt wiıird 1 Diese Texte wurden VO  e der „Gruppe VO  S

Dombes“ erstellt, einem losen Zusammenschlu{fß VO  3 katholischen, lutherischen und
reformierten Theologen AaUusSs Frankreich und der französischen Schweiz. Der Eıgenwert
dieser Dokumente liegt darın, da{fß S1e „Konsenspapıiere VO  e Theologen verschiedener
Konftessionen sind, die in eigener Verantwortung sprechen, aber iıhren Kıirchen CNS-
STENS verbunden sınd“ (ebd 35) Unter Beschränkung autf das „Amtspapıer“ 1St —

nächst festzustellen, da{fß die Vertasser selbst zugeben, 1L1UTLr einem Teilkonsens gelangt
seıin Gerade dadurch verdient dieses Dokument, WEeNN iINna  = 1mM Blick auf das

Memorandum der deutschen ökumenischen Universiıtätsinstitute lıest, ıne besondere
Beachtung. Wır heben ein1ıge der wichtigsten Punkte hervor.

Be1 der ökumenischen Bemühung das Dienstamt der Kirche und die Dienst-
amter ın der Kirche 1St das fundamentale Krıterium die Apostolizıtät. Die NzZ
Kirche 1St apostolisch, gesandt, alle Menschen ZUur eschatologischen Heils-
yemeinschaft zusammenzurufen. Es sibt SOmIt ıne Sendung und darum eln Amt der
SaNzCH Kırche ber damıit 1St das besondere Dienstamt nıcht überflüssig; dessen
1nnn wırd verstanden: SUMmM diese Sendung (der gyanzen Kirche) erfüllen, hat
Christus ıhr 1n der Person der Apostel das Amt gegeben als Zeichen dafür, da{fß Er

ISt, der usammenruft.“
Der apostolische Charakter der Kırche enthält Z7Wel voneinander nıcht ablösbare

Aspekte: Die apostolische Sukzession der anzen Kirche, und darın die apostolısche
Sukzession 1n dem VOMM Herrn eingesetzten Amt Dieses durch apostolische Suk-
Zzess10n vermittelte besondere Amt gehört also ZUur Struktur der Kirche „Diese Suk-
Zess10n als Zeichen des Amtes bezeugt den apostolischen Charakter der Kirche.“ Auf-
trag des pastoralen Dienstamtes 1St CS, die Abhängigkeit der Kiıirche VO  3 Christus als
dem Fundament ihrer Einheit sichern und zeichenhaft darzustellen. Die Amtsträger
weısen auf die Priorität der Inıtiatıve Gottes, auf die Kontinuıität der Sendung 1n die
Welrt un auf das Band der Gemeinschaft hin „Das impliziert die Verbindung des
Amtsträgers MI1It den Amtsträgern anderer Zeıiten und ÖOrte 1m nämlichen VO  w den
Aposteln hervorgegangenen Kollegium.“ Diese wechselseitige Abhängigkeit VO  w (Se

Ebd., 1972
Herderkorrespondenz 77 (1973) 33—39
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meıinde und Amtsträger zeigt A, da{fß die Kirche nıcht Herrın des Wortes und der
Sakramente 1St und da{flß der Amtsträger nıcht durch siıch und für siıch da 1St. „Inner-
halb des (gemeinsamen) Priestertums der Getauften strukturiert Christus seine Kirche
durch das pastorale Dienstamt. urch dieses führt se1ne Jünger ZU geistlıchen
Opfter, ZU Zeugn1s und ZU Dienst auf vieltältigen Pfaden, deren Kreuzungspunkt
die Eucharistie 1St. In diesem Sınn wiırd das Dienstamt sacerdotal verstanden.“

Die Ordıinatıion wırd durch Amtsträager vermittelt, dıie 1ın die apostolische Com-
MUN10 eingegliedert sind. S1e 1St Tat Christi und geschieht „durch Gebet den Heıili-
SCH Gelst und Handauflegung“. Bezüglich des sakramentalen Zeichens (der Handauf-
Jegung) ekennt das Papıer sıch Calvin, der 1n Instit. Christ. IE 19, 28 schreibt:
„Was die Handauflegung betrifit, wOomıt die wahren Priester und Amtsträger der
Kırche iın ihren Stand eingeführt werden, wıdersetze iıch mich keineswegs der Auf-
fassung, s1e als Sakrament anzusehen Wenn iıch nıcht MIt den beiden anderen er-

wähnt habe, deshalb, weıl den Gläubigen nıcht alltäglich noch allgemein 1St;,
sondern für ein besonderes Amt da 1ISt- Wichtig bleibt 1LLUTL die Feststellung, da{ß die
Ordination den Amtsträger nıcht VO Gottesvolk absondert, sondern ıhn tieter 1n
die Kirche einfügt.

ber diesen Konsens hinaus stellt das Papıer 1n aller Oftenheit bleibende Difteren-
zen fest: die unterschiedliche Deutung konkreter gyeschichtlicher Formen, welche die
apostolische Sukzession des Amtes auf Grund der Trennung AaNSCHOMMEN hat, sodann
die unterschiedliche Aufgliederung dieses einen Dienstamtes. Die Vertasser sind aber
der Meınung, daß diese Differenzen nıcht notwendig ein Hındernis für ıne mögliche
Wiederannahme des Amtes darstellen. Demgemäfß fügt das Papıer Z Schlufß kon-
krete 1nwelse A W1e beide Seiten einem redlichen Umdenken 1mM Sınn der bibli-
schen Metano1a kommen sollen

Von der hatholischen Seıte 1St gefordert, S1e musse anerkennen, daß sich 1n der
evangelischen Kirche eın apostolisches Dienstamt durchgehalten hat, das sıch ZUMmM1N-
dest auf die presbyterale Suk7zession stutzen annn Die Bischöfe sollten dies Dienstamt
MI1It dem ordentlichen Zeichen der ischöflichen Sukzession verbinden. Schließlich wird
i1ne stärkere kollegiale Vollzugsweise des hierarchischen Amtes Von der
protestantischen Seıte wırd die Anerkennung eınes Diıenstamtes Wort und Sakra-
mMent 1ın der katholischen Kirche Ferner wünscht INAall, daß 1194  w} dort die
Notwendigkeit anerkenne, das volle, unverkürzte Zeichen für diıe apostolische Suk-
Zess10n wiederzuerlangen. Endlich legt INnl nahe, da{fß 1114  - den 1n manchen reformier-
ten Kirchen geübten Brauch aufgebe, auch Nıcht-Ordinierte für Predigt und Abend-
ahl delegieren. Die erhoffte wechselseitige Wiederannahme der Ämter soll in orm
einer gegenseıltigen Handauflegung geschehen einerseılts als Zeichen der Buße und
Versöhnung und anderseits „ZUr Vermittlung einer vervollständigten Investitur“.
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Eın Hırtenwort des Bischofs VO  n} Straßburg

och ein etztes Dokument se1l besprochen. Es 1St das Hırtenwort des Straßburger
Bischofs Elchinger über die „eucharistische Gastfreundschaft für Mischehepaare“ 1
Das Dokument 1St VO November 1972 datiert und wurde SCn der „Brisanz“
se1ines Inhalts auch 1n Deutschland rasch bekannt: doch 1St mittlerweıle durch den
spektakulären Charakter des Memorandums der deutschen ökumenischen Institute
in den Schatten gedrängt worden. Das Neue diesem Hırtenwort 1St, dafß hier erst-

malıg 1in eiınem amtlichen, WE auch Nur für ıne bestimmte Diözese gedachten Text
eines katholischen Bischofs für besondere Noftfälle die wechselseitige Zulassung ZUr

Fucharistıie bzw. 780 Abendmahl freigegeben wurde. Keıin Wunder, daß der Bischot
gleich in den Verdacht geriet, habe die völlige Gleichheit der Eucharistiefeier 1in
den beiden Kiırchen unterstellt und sıch damıt SC die Weıisungen des Okumenis-
musdekrets und der nachfolgenden Verlautbarungen des Einheitssekretariats gewandt.
Sosehr Elchinger darum bemührt ISt, sich Sonderregelungen für einzelne Härtetälle

bemühen, wehrt sıch doch entschieden alle Zweideutigkeit, Vermengung
und Relativierung. Es darf nıcht dahin kommen, da{fß der eucharistische Glaube und die
aucharistische Frömmigkeit verarmt oder da{fß das Wıssen die Verbindung ZW1-
schen Eucharistiegemeinschaft und Kirchengemeinschaft beeinträchtigt wiırd. Es hat
keinen Sınn, bej der Bemühung die Finheit der Christen NnEeUeE Spaltungen und
Ditferenzen heraufzubeschwören.

Aus all dem geht schon hervor, da{fß alles darauf ankommt, die theologische Argu-
mentatiıon 1Ns Auge fassen, mi1t der Elchinger 1n bestimmten Sıtuationen dem katho-
lischen Ehepartner den Zugang ZU Abendmahl gestattet wIıssen ıll Er schließt
sıch bewufßt nıcht jenen Lösungsversuchen A die deshalb iıne wechselseitige Altar-
vyemeinschaft für möglıch halten, weıl eın hinreichender Lehrkonsens über das Eucha-
ristie- und Amtsverständnıis erreicht se1l Darum betont CI, da{fß der Z evangelischen
Abendmahl hinzutretende Katholik sıch bewußt leiben muß, dafß nıcht yleichgültig
ist, und 1n welcher Kirche die Eucharistie gefeiert wiırd, und da{fß 1Ur die katholi-
sche Kirche die eucharistische Wirklichkeit 1n ıhrer „ganzen sakramentalen Fülle“ hat
Faktisch nımmt Elchinger damıt vielleicht ohne wIissen dıe VO  } Vorgrimler
vorgetragene Lösung wieder autf Freilich zieht damıt zugleıich auch die oben
diese Lösung vorgetragenen Bedenken aut seine eigene „Theorije“. Er MUu damıt rechnen,
dafß die meısten Christen sich die subtilen Unterscheidungen nıcht kümmern, SO11-

dern seine ausdrücklich tormulierten Vorbehalte se1ine „Richtlinien“ als
Freigabe der wechselseitigen „eucharıstischen Gastfreundschaft“ ur alle möglıchen
Fälle verstehen.

11 L‘Eglise Alsace, Dezember 1972
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